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 Jagdaufseherverband RLP, Auf den Wergen 60, 67466 Lambrecht 

 

An die Mitglieder des 
Jagdaufseherverbandes 
Rheinland-Pfalz e.V.       6. Dezember 2022 
            
Liebe Jagdaufseherinnen, liebe Jagdaufseher, 
 
hiermit ergeht herzliche       

Einladung  
zur Mitgliederversammlung am Sonntag, 15. Januar 2023, 11.00 Uhr, 

im Maxi-Autohof Kirchheim, Rosengartenweg 1,  
67281 Kirchheim an der Weinstraße 

(Autobahnabfahrt Grünstadt, A 6) 
 

Tagesordnung 
1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit 

2. Wahl Versammlungsleiter/in und Schriftführer/in 

3. Bericht Landesvorsitzender 

4. Bericht Bildungsreferent und Kurzreferat zum Thema Brauchtum 

5. Bericht Landesschatzmeister 

6. Bericht Kassenprüfer 

7. Aussprache 

8. Entlastung des Vorstandes 

9. Vorstandswahlen 
     Landesvorsitzende/r, 1. stellv. Landesvorsitzende/r, 2. stellv. Landesvorsitzende/r 

     Landesschatzmeister/in, Landesschriftführer/in 

10. Bestätigung von Referenten/innen 

11. Sommerfest 2023 

12. Verschiedenes - Wünsche und Anregungen  

13. Verabschiedung - Schließung der Mitgliederversammlung 

 
Mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil 

 

      Peter Seelmann  Peter Schäfer  Wolfgang Bastian 
 
Hinweise 

 Anträge zur Tagesordnung der Mitgliederversammlung können nur berücksichtigt werden, wenn sie mindestens zwei 
Wochen vor der Mitgliederversammlung (1.1.2023) schriftlich beim Vorstand eingegangen sind.  

 Das  zu diesem Zeitpunkt geltende „Corona-Hygienekonzept“ ist zu beachten!    


